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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1991

Norm

ZPO §57

Rechtssatz

Die Auferlegung einer Prozeßkostensicherheit an zwei ausländische Gesellschaften, die in verschiedenen Staaten ihren

Sitz haben, steht auch dann nicht in innerem Zusammenhang, wenn diese Gesellschaften in Ansehung des

Streitgegenstandes in der Hauptsache in Rechtsgemeinschaft stehen.
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